
Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Stelle-Wittenwurth

Sehr geehrter Herr Methner,

mit Mail vom 09.04.2025 haben Sie mich als Behörde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
frühzeitig am Verfahren zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Stelle-Wittenwurth beteiligt.

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung von Windkraftanlagen außerhalb von im Regionalplan festgelegten 
Windvorranggebieten zu schaffen. Hierfür macht die Gemeinde von der so-
genannten Gemeindeöffnungsklausel gem. § 245 e BauGB Gebrauch. Ne-
ben der Änderung des Flächennutzungsplanes ist ein Zielabweichungsverfah-
ren erforderlich.

Die in Rede stehenden Flächen wurden bereits im Rahmen der Teilfortschrei-
bung des Regionalplanes 2020 als potenzielles Vorranggebiet erfasst und ent-
sprechend bewertet. In diesem Zusammenhang empfehle ich, die damaligen 
Analysen und Ergebnisse auf Aktualität zu überprüfen.

Darüber hinaus bauen die Planungen der Gemeinde auf den Kriterien, die 
sich aus der geplanten Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes erge-
ben, auf. Das Land Schleswig-Holstein hat im Juni 2024 alle Potenzialflächen, 
die unter Anwendung der Ausschlusskriterien, gemäß dem Entwurf der Fort-
schreibung des Landesentwicklungsplanes, für eine Festlegung von Windeig-
nungsgebieten verbleiben, veröffentlicht. 

Neben dem Plangebiet gibt es in der Gemeinde weitere umfängliche Poten-
zialflächen, welche sich nördlich an den Geltungsbereich anschließen. Diese 
Flächen sind aber bereits im Rahmen der Regionalplanfortschreibung als Vor-
ranggebiete für Windenergie ausgewiesen worden und werden in diesem
Sinne bereits genutzt. Darüber hinaus sind keine weiteren Potenzialflächen in-
nerhalb des Gemeindegebietes vorhanden.
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Es wird begrüßt, dass sich die Gemeinde im Zuge der Planungen auch mit möglichen Standortalter-
nativen im weiteren Umfeld der Nachbargemeinden auseinandergesetzt hat. Insofern ist die Stand-
ortauswahl grundsätzlich nachvollziehbar dargelegt worden.

Nach der letzten Regionalplanfortschreibung waren bereits 4,4 Prozent der Kreisfläche als Vorrang-
gebiete Windenergie ausgewiesen. Darüber hinaus befanden sich ca. ein Drittel der zu dem Zeit-
punkt in Dithmarschen befindlichen Windenergieanlagen (WEA) außerhalb dieser Gebietskulisse. 
Der Kreis Dithmarschen hat also in der Vergangenheit bereits überdurchschnittlich zum Erreichen der 
Ausbauziele beigetragen. In künftigen Planungen muss dem bisherigen Gebietsbeitrag Rechnung 
getragen werden. 

Im Kreis Dithmarschen, wo der Ausbau von Windkraftanlagen weit fortgeschritten ist, muss die Aus-
weisung weiterer Windenergievorranggebiete aus Sicht des Kreises Dithmarschen in einem verträg-
lichen Maß erfolgen. Insbesondere vor dem Hintergrund der sog. Gemeindeöffnungsklausel besteht 
die Befürchtung, dass kein geordneter und landschaftsverträglicher Ausbau der Windenergie erfolgt 
und eine Überprägung von schutzwürdigen Landschaftsräumen erfolgt und bisherige windenergie-
freie Korridore zugebaut werden.

Seitens des Kreises bestehen, aus städtebaulicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Planung. Allerdings bestehen von Seiten der unteren Naturschutzbehörde sowie der unteren Was-
serbehörde noch Bedenken, die im weiteren Planungsprozess angemessen berücksichtigt werden 
müssen. Die Hinweise und Anregungen der übrigen intern beteiligten Fachbehörden und Dienststel-
len sind im weiteren Verfahren ebenfalls zu beachten.

Untere Naturschutzbehörde
Gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen von Seiten der unteren Naturschutz-
behörde grundsätzliche Bedenken.

Der überplante Bereich bildet nur noch einen schmalen, von Windkraftanlagen freien Korridor. Be-
reits mit der Repoweringfläche PR3_DIT_028, der derzeit gültigen Vorranggebiete, wurde der vorher 
noch deutlich wahrnehmbare Korridor als einer der letzten in der nördlichen Dithmarscher Marsch 
reduziert. Zudem erfolgt eine weitere Umzingelung des Weißen Moores, die es zu vermeiden gilt. Des 
Weiteren grenzt die ausgewiesene Fläche für Windkraft unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet 
„Stellerburg“ an. Dieses archäologische Denkmal in Form einer frühmittelalterlichen Ringburg prägt 
zudem das Landschaftsbild. Die Gemeinde Weddingstedt hat in den letzten Jahren einige Maßnah-
men durchgeführt, um die Erlebbarkeit und die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen. Es wurden 
im Süden ein größerer Baumbestand entfernt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Zudem werden seit 
Jahren Pflegemaßnahmen zur Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche durch die untere 
Naturschutzbehörde durchgeführt, die durch Mittel für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen des 
Landes finanziert werden, um das Denkmal zu erhalten und die nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 
LNatSchG geschützten Biotope zu pflegen und zu entwickeln. 

Die Unterlagen setzen sich noch nicht angemessen mit der Bestandssituation auseinander. Keine 
Erwähnung findet bisher die Lage im Übergangsbereich von Marsch zu Geest, durch die eine be-
sondere Prägung der Landschaft entsteht. Dies macht sich u.a. auch in den Knickstrukturen bemerk-
bar, die in dem östlichen Teil des Geltungsbereiches vorhanden sind. Darauf wird bisher nicht einge-
gangen. Die Erfahrung zeigt, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Knicks im Zusammenhang mit 
der Errichtung von Windkraftanlagen und der notwendigen Transporte von immer größer werden-
den Anlagenkomponenten nicht auszuschließen sind.

Das Plangebiet berührt zwei Verbundachsen des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Das 
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem des Landes Schleswig-Holstein, das neben ausgewiesenen 
Schutzgebieten weitere Flächen für die Entwicklung von Natur und Landschaft planerisch sichert 
und insbesondere der notwendigen Vernetzung von Lebensräumen dient, findet seit langem Einzug 
in die Raumordnung. Der Biotopverbund wird in Schleswig-Holstein bereits seit den 1990er Jahren in 
Fachbeiträgen erarbeitet und seit 1999 im Landschaftsprogramm dargestellt. Zur Umsetzung und 
Stärkung des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems wurden bereits seit langer Zeit Kompensati-
onsmaßnahmen vorrangig innerhalb des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems umgesetzt. Die 
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Ökokonto-VO honoriert ebenfalls durch gezielte Ökopunkte-Zuschläge die Einrichtung von Ökokon-
ten innerhalb des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems.  

Bisher hat die räumliche Steuerung der Windenergie zu einen weitestgehend natur- und landschafts-
verträglichen Ausbau der Windenergie geführt, der das Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem 
berücksichtigt. 

Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz erlangt auch der biologische Klimaschutz Bedeutung. Da-
bei kommt neben der Renaturierung bzw. Wiedervernässung von Mooren auch zunehmend einem 
angepassten Wassermanagement eine besondere Bedeutung zu. Auch das Land Schleswig-Hol-
stein weist dem biologischen Klimaschutz Bedeutung zu (z. B. Drucksache 19/2326) und fördert ent-
sprechend Maßnahmen/Projekte. 
Neben der Klimakrise ist das Artensterben eine weitere Krise mit großen Herausforderungen, deren 
Bewältigung längst nicht angemessen im Fokus des allgemeinen Bewusstseins steht. 
Im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des Landes (Kurs Natur 2030 – Strategie zum Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt in Schleswig-Holstein) ist die Entwicklung einer Grün-Blauen-Infrastruktur vorgesehen, 
wozu u. a. Moore und das Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem gehören. 
Als übergeordnete Ziele sollen 30 % der marinen und terrestrischen Landesfläche Bestandteil einer 
funktional-wirksamen Grün-Blauen Infrastruktur sein sowie 15 % der Landflächen als funktional-wirk-
sames Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem hergestellt und dauerhaft gesichert werden. Zudem 
ist das 15 %-Ziel für den Biotopverbund in § 12 LNatSchG verankert.

Zum Teil zeichnet sich der Biotopverbund durch Gewässer aus, wie es auch hier der Fall ist. Seit län-
gerer Zeit laufen Bemühungen, auch Gewässer in der Marsch zu renaturieren und Stauraum für Was-
ser in der Fläche zu schaffen. Zudem sind Pufferflächen zur Vermeidung von Nährstoffeinträgen er-
forderlich, um die Wasserqualität zu verbessern. Es ist fachlich geboten, die Gewässer des Biotopver-
bundsystems – hier der Brand- und Ruthenstrom – sowie großzügige Pufferflächen frei von jeglichen 
Bauwerken, technischen Infrastrukturen und Verrohrungen zu halten.

Untere Wasserbehörde

Wasserrechtliche Stellungnahme zu Oberflächengewässer:
Wie im Erläuterungsbericht unter Kapitel 2.3.2 - Standortalternativenprüfung beschrieben, befinden 
sich im Bereich des geplanten Flächennutzungsplanes neben dem Wasserkörper (als Wasserrah-
menrichtlinien-Gewässer) „Ruthenstrom“ auch der „Brandstrom“ sowie kleinere an die zuvor Ge-

nannten angeschlossenen Gewässer. 

Alle zusammen bilden im vorhabenbezogenen Bereich ein schützenswertes Netz des Wasserhaus-
haltes. Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie gilt grundsätzlich für die Gewässer ein Verschlechterungs-
verbot und ein Verbesserungsgebot. Demnach sind für alle Wasserkörper Maßnahmen zur Erfüllung 
der rechtlichen Mindestanforderungen (Landesrecht und EU-Richtlinien) und Umweltziele der WRRL 
vorzusehen. Diese Maßnahmen orientieren sich an der Morphologie, der Hydrologie sowie den dif-
fusen und punktuellen stofflichen Einträgen. Hinsichtlich der Morphologie und Hydrologie darf der 
Bau von Windenergieanlagen (im folgenden „WEA“) diese Maßnahmen nicht beeinträchtigen. Das 
Verbesserungsgebot sowie das Verschlechterungsgebot sind vom Bundesgesetzgeber aus der EU-
Richtlinie bereits in nationales Recht umgesetzt worden und direkt anwendbar (vgl. §§ 27, 44, 47 
WHG). Eine hinreichende Beschäftigung mit dem Themengebiet Gewässerschutz ist der Begründung 
und dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan nicht zu entnehmen.

Der geplante Bereich des Flächennutzungsplanes umfasst neben der Gewässerstruktur Biotopver-
bundachsen entlang der aufgezeigten Gewässer „Ruthenstrom“ und „Brandstrom“ sowie im nördli-

chen Bereich an das Gewässer angrenzend ein Geotop, kleine Biotope an den kleinen Gewässer-
armen und im Westen an den Flächennutzungsplan angrenzend das Moorgebiet „Weißes Moor“. 

Weiter befindet sich der Bereich im Gebiet für Weißstorchhorste. All diese Standortfaktoren lassen
zusätzlichen Maßnahmen gemäß der Bewirtschaftungs-/Umweltziele durch Habitat verbessernde 
Restaurationsmaßnahmen zu, bei denen zunehmend impulsgebende Maßnahmen zur Initiierung ei-
gendynamischer Entwicklung umgesetzt werden können. Das bedeutet, dass neben den Bereichen 
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der Biotopverbundachse und den sowieso geltenden Gewässerrandstreifen, Abständen gem. Ge-
wässertalraum zusätzlich Flächen im Umfeld bestehen, die in die zuvor beschriebenen Maßnahmen 
einfließen können und demnach von WEA nicht beeinträchtig oder überbaut werden sollten. In 
Folge dessen ist der Standort attraktiv als Maßnahmenbereich hinsichtlich der Wasserrahmenrichtli-
nie und zur Eigenentwicklung als Korridor für den Umweltschutz. Im Erläuterungsbericht wird auf viele 
kleine Faktoren einzeln eingegangen. Jedoch fehlt die Betrachtung unter Beachtung aller Einfluss-
faktoren. Die Beeinträchtigung auf die o.g. Ziele als Gesamtkonzept des Korridors fehlt.

Weiter ist nicht ersichtlich inwiefern die neuen Standorte für die WEA mit ihren Zufahrten Beeinträch-
tigungen für die Gewässer durch neu herzustellende Überfahrten hervorrufen. Im Bereich des Flä-
chennutzungsplanes sind mehrere Anlagen in und an Gewässern vorhanden, die die Durchgängig-
keit und Durchwanderbarkeit bereits beeinflussen. Im Rahmen der Standortwahl wäre diese zu über-
prüfen. Etwaige notwendige Genehmigungen zum Gewässerausbau (z. B. für notwendige Überfahr-
ten) gem. § 68 WHG bzw. § 23 LWG können aus den vorgenannten Gründen derzeit nicht in Aussicht 
gestellt werden. Die Genehmigungsfähigkeit derartiger Vorhaben ist aufgrund der vorgenannten 
Gründe derzeit ungeklärt.

Aus allen o.g. Gründen bestehen aus wasserrechtlicher Sicht Bedenken gegen die Ausweisung der 
Fläche für WEA im Rahmen des vorgelegten Flächennutzungsplanes.

Untere Bodenschutzbehörde

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen das geplante Vorhaben keine Bedenken, sofern 
dem vorsorgenden Bodenschutz in der weiteren Planung ausreichend Rechnung getragen wird. 
Dies ist im weiteren Planungsverfahren zu erläutern. In diesem Zusammenhang wird auf die Inhalte 
des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(BBodSchG) sowie der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in den jeweils gül-
tigen Fassungen verwiesen.

Für den Einsatz von extern angelieferten mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB; z.B. Baggergut, RC-
Material etc.) zum Einbau in technische Bauwerke im Rahmen der geplanten Baumaßnahme gelten 
die Bestimmungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Sofern MEB verwendet werden, sind der uBB 
entsprechende Dokumentationen über Analyseergebnisse und Einstufungen in Materialklassen so-
wie die jeweilige zulässige Einbauweise, vorzulegen. Im Regelfall werden Zuwegungen zu WKA aus 
Recyclingschotter hergestellt. Für die Nutzung nicht güteüberwachter Ersatzbaustoffe oder Stoffe, 
die generell nicht als mineralischer Ersatzbaustoff klassifiziert werden können (z. B. Asphaltfräsgut, s. 
Einführungserlass zur Ersatzbaustoffverordnung des MEKUN), ist vor Einbau eine wasserrechtliche Er-
laubnis zu erwirken. 

Untere Denkmalschutzbehörde
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Dithmarschen bestehen keine Bedenken 
gegen die o. a. Maßnahme. 

In dem betroffenen Gebiet gibt es keine Bau- oder Kulturdenkmäler. Südlich angrenzend auf dem 
Gebiet der Gemeinde Weddingstedt befindet sich das archäologische Denkmal Steller Burg. Der 
Umgebungsschutz dieses Denkmals ist zu beachten. 

In dem betroffenen Gebiet selbst sind zurzeit keine archäologischen Denkmale bekannt. Es liegt je-
doch teilweise in einem archäologischen Interessengebiet. Diesbezüglich ist die Stellungnahme des 
zuständigen Archäologischen Landesamtes entsprechend zu berücksichtigen. Die UD des Kreises 
Dithmarschen schließt sich dieser Stellungnahme an.
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Brandschutzdienststelle
Gegen die Änderung des o.g. Flächennutzungsplanes entsprechend den hier vorgelegten Antrags-
unterlagen können Bedenken hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes zurückgestellt werden.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Hannes Lyko

nachrichtlich:

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Abteilung Landesplanung und ländliche Räume, IV 6
Ausschließlich per Mail an: sebastian.kraft@im.landsh.de und 
ulrich.tasch@im.landsh.de

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Abteilung Bauen und Wohnen, IV 5
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Ausschließlich per Mail an: lisamarie.luplow@im.landsh.de
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